
5128 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Bundesrates 

Beschluß des Nationalrates vom 31. Jänner 1996 betreffend ein Bundes
gesetz über die Wahl der von Östereich zu entsendenden Abgeordneten zum 

Europäischen Parlament (Europawahlordnung - EuWO) 

Änderungen gegenüber dem Gesetzentwurf in 28 der Beilagen 

Der Nationalrat hat anläßlich der Beschlußfassung im Gegenstand ge
genüber dem Gesetzentwurf in 28 der Beilagen zu den Stenographischen Pro

tokollen des Nationalrates, XX. GP, folgende Änderungen beschlossen: 

1. Im Inhaltsverzeichnis zu Artikel I wird bei § 90 das Wort "Inkrafttreten" durch das Wort 

"Vollziehung" ersetzt. 

2. In Artikel I lautet § 30 Abs. 2 letzter Satz: 

"Dem Wahlvorschlag sind die nach Muster Anlage 3 ausgefüllten und gemäß Abs. 3 

eigenhändig unterschriebenen Unterstützungserklärungen anzuschließen." 

3. In Altikel I wird dem § 89 folgender Abs. 7 angefügt: 

"(7) Der Wahltag für die erste Wahl der von Österreich zu entsendenden 

Abgeordneten zum Europäischen Parlament wird auf den 13. Oktober 1996 festgesetzt. 

4. rn Artikel I lautet § 90 samt Überschrift: 

" Vollziehung 

§ 90. Mit der Vollziehung der §§ 2 Abs. 1 und 2 sowie 89 Abs. 7 ist die Bundesregierung, mit 

der Vollziehung des § 89 Abs. 1 bis 6 sind je nach ihrem Wirkungsbereich der Bundesminister 

für Inneres und der Bundesminister für auswärtige Angelegenheiten, mit der Vollziehung der 

übrigen Bestimmungen dieses Artikels mit Ausnahme des § 78 Abs. 5 letzter Halbsatz ist der 

Bundesminister für Inneres, hinsichtlich des § 46 im Einvernehmen mit dem Bundesminister 

für auswärtige Angelegenheiten und dem Bundesminister für Landesverteidigung und 

hinsichtlich des § R5 im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen, betraut. Die 

Vollziehung des § 86 nillt bezüglich der Stempelgebühren in die Zuständigkeit des Bundes-

ministers für Finanzen." 
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